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[ LHM-intern ] 

Oktoberfest und Oide Wiesn 2025 
Schluss- und Erfahrungsbericht des Kreisverwaltungsreferats 

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft 

1. Veranstaltungsbüro (VAB}

1.1 Sicherheitsrechtliche Rahmenbedingungen 

Kreisverwaltungsreferat 
Hauptabteilung 1 
Sicherheit und Ordnung, 
Prävention 
Veranstaltungsbüro 
KVR-1/232 

Das Kreisverwaltungsreferat hat für das Oktoberfest sowie für die Oide Wiesn 2025 
antragsgemäß einen Veranstaltungsbescheid mit sicherheitsrechtlichen Anordnungen 
erlassen. 

Das bestehende Sicherheitskonzept wurde vom Veranstalter in diesem Jahr in Teilen 
überarbeitet, was einen erhöhten Prüfungsaufwand zur Folge hatte. Die im Jahr 2024 
identifizierten Verbesserungsbedarfe wurden größtenteils eingearbeitet. Das Konzept wurde 
nach Überprüfung mitgezeichnet. 

Basierend auf der jährlich aktualisierten Gefahrenprognose des Polizeipräsidiums München 
erfolgte zur Einrichtung des bewährten Sperrrings im Vorfeld des Oktoberfestes eine enge 
Abstimmung zwischen dem Polizeipräsidium München, dem Baureferat, dem Mobilitätsreferat 
sowie dem Kreisverwaltungsreferat-V AB. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der aktuellen 
verkehrlichen und baulichen Situation entlang der Theresienwiese, die genaue Positionierung 
der Elemente festzulegen, um eine optimale Absicherung des Festgeländes herzustellen. Die 
Positionen wurden 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht angepasst und optimiert. Das 
Veranstaltungsbüro des Kreisverwaltungsreferats sowie die Polizeiinspektion 14 begleiten und 
unterstützen das Baureferat, Abteilung Gartenbau, beim Aufbau des mittleren Sperrrings. 

1.2 Ordnungsdienste 

1.2.1 Online-Portal und Überprüfung der Bewachungsfirmen 

Das 2015 eingeführte Online-Portal zur Meldung der Bewachungsmitarbeiterinnen und 
Bewachungsmitarbeiter wurde weiter optimiert. Die Freischaltung erfolgte im Juli 2025. 

1.2.2 Ordnungsdienstkonzepte der einzelnen Festzelte 

Während des Oktoberfests wurde auch die Umsetzung der Ordnungsdienstkonzepte in den 
Festzelten kontrolliert. Aufgrund der Ergebnisse aus 2024 und 2025 lässt sich festhalten, dass 
diese Kontrollen auch weiterhin notwendig sind. In einem Festzelt war z.B. die Aufstockung 
des Sicherheitspersonals notwendig, um das Mitnahmeverbot von Maßkrügen beim Verlassen 
des Zeltes effektiv kontrollieren zu können. 
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1.8 Überfüllung des Festgeländes 

Am Samstag, 27.09.2025, kam es in begrenzten Teilen der Wirtsbudenstraße zu einer 
kritischen Überfüllung des Geländes. Die nach Einberufung des Koordinierungskreises 
abgestimmten Maßnahmen, insbesondere die gemäß Sicherheitskonzept bei drohender 
Überfüllung vorgesehene zeitweise Schließung der Eingänge zum Festgelände, führten zu 
einer Entspannung der Situation. 

Die punktuelle Überfüllung des Geländes und die dadurch entstandenen kritischen 
Personendichten wurden im Nachgang intensiv durch die Sicherheitsbehörden und den 
Veranstalter besprochen und führten u.a. zum Einsatz eines sog. Crowdspott�rs durch den 
Veranstalter. Dieser hatte die Aufgabe, beginnend mit Donnerstag, 02.10.2025, durch 
Beobachtung der Videoüberwachungsbilder des Festgeländes mögliche Überfüllungen 
frühzeitig zu erkennen und den Koordinierungskreis zu informieren. Diese und weitere 
Maßnahmen haben sich aus Sicht des Veranstaltungsbüros bewährt. Am 03.10.2025 wurden 
die Zugänge gemäß dem abgestimmten Sicherheitskonzept zum Festgelände rechtzeitig für 
einen begrenzten Zeitraum geschlossen, eine erneute Überfüllung konnte so vermieden 
werden. 

Die Sicherheitsbehörden sind mit dem Veranstalter in laufendem Austausch, um die Ursachen 
der Überfüllungssituation zu analysieren und entsprechenden Optimierungsbedarf für das 
nächste Oktoberfest zu identifizieren. 

Mögliche Verbesserungen können zum Beispiel ein einheitliches Videokamerasystem des 
Veranstalters und weitere technische Verbesserungen des Koordinierungskreisraumes 
darstellen. Nach entsprechender Analyse ist das Sicherheitskonzept anzupassen. 

1.9 Bombendrohung 

Am 01.10.2025 hat die Polizei um 9 Uhr den Koordinierungskreis des Oktoberfestes über eine 
ernst zu nehmende Bombendrohung in Bezug auf das Oktoberfest informiert, welche sich am 
Ende des Tages glücklicherweise als unzutreffend herausstellte. In Bezug auf die Details wird 
auf den Abschlussbericht der Polizei und des Veranstalters verwiesen. Das 
Veranstaltungsbüro stand im Koordinierungskreis insb. in Bezug auf die Maßnahmen für die 
Schließung des Geländes und den Wiedereinlass der Gäste beratend zur Verfügung und 
unterstützte die Polizei im Rahmen der Möglichkeiten. 

1.10 Einschankkontrollen 

Auf dem 189. Oktoberfest wurden mit Unterstützung von freiwilligen Kolleg*innen aus fast allen 
Bereichen des Kreisverwaltungsreferates wieder Einschankkontrollen durchgeführt. 

Insgesamt wurden in diesem Jahr 1.119 Krüge (2024: 1.218) kontrolliert. Am 01.10.2025 
fanden auf_ Grund der Schließung des Festgeländes bis 17.00 Uhr keine Kontrollen statt. 

ordnungsgemäß bis zum Eichstrich eingeschenkt waren dabei 208 Krüge (18,6%), im 
Vergleich ist damit die Anzahl ordnungsgemäß eingeschenkter Krüge spürbar gestiegen (157 
Krüge, 12,9%). 
Innerhalb des Toleranzbereichs waren 729 Krüge (65,2%) gefüllt (2024: 821, 67,4%). 

182 Krüge (16,3%) wiesen einen Unterschank von mehr als 15mm auf, waren also 
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Am mittleren Wiesnsamstag, dem 27.09.2025, trat gegen 17 Uhr sehr rasch und für die 
Hauptabteilung IV des Kreisverwaltungsreferates, Branddirektion, nicht vorhersehbar eine 
Überfüllung auf einer begrenzten Fläche des Festgeländes auf. Die Fläche begrenzte sich auf 
den Bereich der Wirtsbudenstraße insbesondere zwischen der Augustiner Festhalle, dem 
Hacker-Festzeit und der Straße 3. 

Gemäß abgestimmtem Sicherheitskonzept wurde der Koordinierungskreis zu diesem Ereignis 
einberufen. Im Koordinierungskreis wurden die erforderlichen Maßnahmen unter Beteiligung 
der Hauptabteilung IV des Kreisverwaltungsreferates, Branddirektion, abgestimmt und in der 
Folge in der Federführung des Veranstalters umgesetzt. Insbesondere die schnell veranlasste, 
vorübergehende Schließung des Festgeländes zeigte schnell Wirkung und führte zu einer 
Entspannung der Situation. Hierbei war festzustellen, dass sich die Eingrenzung des 
Festgeländes durch die Zaunanlage bewährt. 

Aufgrund der ersten Ereignisse vom 27.09.2025 wurden in den folgenden Tagen die 
Sicherheitsmaßnahmen vom Veranstalter unter Beteiligung der Hauptabteilung IV des 
Kreisverwaltungsreferates, Branddirektion und den anderen Sicherheitsbehörden überarbeitet 
und ergänzt. 

Beginnend am Donnerstagabend, dem 02.10.2025, und am folgenden Freitag und Samstag 
war wiederum ein sehr hohes Besucher*innenaufkommen zu verzeichnen. Die angepassten 
Maßnahmen hatten sich am letzten Wiesnwochenende bewährt. Das Festgelände wurde am 
Freitag, den 03.10.2025 rechtzeitig vor einer Überfüllung kurzzeitig geschlossen. 

4.3.3 Bombenverdacht 

Am 01.10.2025 wurde gegen 9 Uhr der Koordinierungskreis des Oktoberfestes durch die 
Polizei über eine ernst zu nehmende Bombendrohung gegenüber dem Oktoberfest informiert. 
Die Bombendrohung stand im Zusammenhang mit einem laufenden Brandeinsatz im 
Münchner Norden. 

Aufgrund der vorliegenden polizeilichen Erkenntnisse wurde in Abstimmung mit dem 
Oberbürgermeister und der polizeilichen Führung beschlossen, das Oktoberfest bis zur 
Klärung der Lage vorläufig nicht zu öffnen. Seitens des Koordinierungskreises des 
Oktoberfestes wurden unter Beteiligung der Hauptabteilung IV des Kreisverwaltungsreferates, 
Branddirektion, entsprechende Maßnahmen zur Information der Besucher*innen des 
Oktoberfestes eingeleitet (Pressearbeit sowie Veranlassung von Informationen für die 
Öffentlichkeit und Lautsprecherdurchsagen an den Zugängen des Oktoberfestes). Nach dem 
erfolgreichen und schlussendlich negativen Absuchen des gesamten Oktoberfestgeländes 
durch die Polizei konnte, in Abstimmung zwischen Koordinierungskreis und der Stadtspitze, 
die Öffnung des Oktoberfestes für 17.30 Uhr freigegeben werden. Im Vorfeld hatte sich der 
Koordinierungskreis mit den Betreiber*innen der Festhallen und Mittelbetriebe sowie den 
Ordnungsdiensten abgestimmt, mit welchem zeitlichen Vorlauf ein sicherer Betrieb wieder 
aufgenommen werden kann. 

4.4. Verbesserungen 

4.4.1 Abstände der Mittelbetriebe zu den Großbetrieben 

-� Die Abstände zwischen den Zeiten entsprechen im Bereich der Wirtsbudenstraße teilweise 
i nicht den baurechtlichen Vorschriften. Vor diesem Hintergrund wurde ein Münchner Standard 
-' 















E 
23 

I 
...J 

Kuriose Fundsachen, erste Woche: 

• Möbelhaus-Gutschein i.H.v. 299 €
• 2 linke Trachtenschuhe

• Geldbeutel mit 283,50 € mit fünf Kreditkarten
• 1 Krücke
• 1 Lederhose

Kuriose Fundsachen, zweite Woche: 

• Neues Dirndl
• Akkordeon
• Knirschschiene
• Insulinspritze
• Besteckkiste mit Inhalt
• Geldbeutel mit 620,00 €
• 2 Apple-lPhone 17 (wenige Tage nach.Verkaufsstart des Modells)

Presse erste Woche: 

• Pro 7 ("Taff")
• Bayerisches Fernsehen ("Stanzl Wiesn-Quiz")
• Radio Charivari

• Focus Online

Presse zweite Woche: 

• Social Media Verena Angermeier
• München TV "Mia san Wiesn - Mini-Reporter"

• Wiesn TV
• SAT 1 "Newstime"
• Pro 7 ("Taff")

Besucher*innenaufkommen: 
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Die Nachfragen im Wiesn-Fundbüro waren ab dem zweiten Wochenende sehr groß und 
nahmen Tag für Tag weiter zu. Es wird geschätzt, dass in der ersten Woche ca. 1.500 
Nachfragende das Wiesn-Fundbüro aufsuchten, ab dem zweiten Samstag bis zum Ende 
waren es über 3.000. 

Die größte Nachfrage war, wie auch in den letzten Jahren, nach verloren gegangenen 
Handys/Smartphones, Jacken, Geldbeuteln und Ausweisen. 




